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5. legt den Mitgliedstaaten nahe, institutionelle
Strukturen, angemessene Qualitätsnormen, Politiken und
Kompetenzen bereitzustellen und auf diesem Gebiet akade-
mische Forschungsarbeiten und Sachkenntnisse zu fördern,
um eine fortlaufende Schulung und Ausbildung von Sportleh-
rern, Trainern und Führungspersönlichkeiten in den Gemein-
wesen sowie den entsprechenden Kapazitätsaufbau im Rah-
men von Sportprogrammen im Dienste von Entwicklung und
Frieden zu ermöglichen;

6. unterstreicht und befürwortet den Einsatz des
Sports als Mittel zur Förderung der Entwicklung und zur Stär-
kung der Kinder- und Jugendbildung, zur Verhütung von
Krankheiten und zur Förderung der Gesundheit, einschließ-
lich zur Verhütung von Drogenmissbrauch, zur Ermächti-
gung von Mädchen und Frauen, zur Förderung der Inklusion
und des Wohlergehens von Menschen mit Behinderungen
und zur Erleichterung der sozialen Inklusion, der Konfliktprä-
vention und der Friedenskonsolidierung;

7. ermutigt die in Ziffer 3 genannten Interessenträger
und insbesondere die Organisatoren von Massensportveran-
staltungen, solche Veranstaltungen zu nutzen, um Initiativen
für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung zu fördern
und zu unterstützen sowie bestehende Partnerschaften aus-
und neue aufzubauen, die gemeinsamen Strategien, Politiken
und Programme zu koordinieren, die Kohärenz und die Syn-
ergien zu steigern und gleichzeitig das öffentliche Bewusst-
sein auf lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene zu
erhöhen;

8. bittet die Mitgliedstaaten und die internationalen
Sportorganisationen, durch die Bereitstellung nationaler Er-
fahrungen und bewährter Praktiken sowie finanzieller, tech-
nischer und logistischer Ressourcen für die Entwicklung von
Sportprogrammen die Entwicklungsländer, insbesondere die
am wenigsten entwickelten Länder, bei ihren Anstrengungen
zu unterstützen, Kapazitäten für Sport und Leibeserziehung
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2. erklärt die erste Februarwoche eines jeden Jahres
zur Weltwoche der interreligiösen Harmonie zwischen allen
Religionen, Glaubensrichtungen und Weltanschauungen;

3. legt allen Staaten nahe, während dieser Woche auf
freiwilliger Basis und je nach ihren eigenen religiösen Tradi-
tionen oder Überzeugungen die Verbreitung der Botschaft der
Harmonie und des guten Willens zwischen den Religionen in
den Kirchen, Moscheen, Synagogen, Tempeln und anderen
Andachtsstätten der Welt auf der Grundlage der Liebe Gottes
und der Nächstenliebe oder der Liebe des Guten und der
Nächstenliebe zu unterstützen;

4. ersucht den Generalsekretär, die Generalversamm-
lung über die Durchführung dieser Resolution unterrichtet zu
halten.

RESOLUTION 65/6

Verabschiedet auf der 36. Plenarsitzung am 26. Oktober 2010, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 187 Stimmen bei 2 Ge-
genstimmen und 3 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/65/L.3, eingebracht von Kuba. 




